
Zusammenfassung
In einer Situationsanalyse werden die vielfältigen Flächen-
inanspruchnahmen im ländlichen Raum mit ihren Folgen für 
die Landwirtschaft und den Immobilienmarkt beschrieben. 
Hierauf aufbauend werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
die Landentwicklungsverwaltungen durch Planungsangebote 
und vor allem durch die ländliche Bodenordnung den großen 
Verlust an landwirtschaftlichen Nutzflächen mindern können. 
Durch ein intelligentes Flächenmanagement entstehen dabei 
häufig auch Mehrwerte für unterschiedliche Interessens- 
ansprüche der Flächennutzung.

Summary
A situation report describes the various land uses in rural 
areas and their consequences for agriculture and the real 
estate market. Possibilities are shown how the land develop-
ment administrations can reduce the great loss of agricultur-
al land through planning offers but especially through land 
consolidation. Through intelligent land management, added 
value can often be achieved in the use of land for different  
interests.

Schlüsselwörter: Flächennutzung, Flächeninanspruchnahme, 
Flächenmanagement, ländliche Bodenordnung, Flurbereini-
gung, Landnutzungskonflikt, ländlicher Raum

1	 Flächenverbrauch und dessen Ursachen

Politik und Gesellschaft haben seit Längerem erkannt, 
dass der Verlust von Freiraumflächen zugunsten von 
neuen Siedlungs- und Verkehrsflächen, wie er noch bis 
Anfang der 2000er Jahre stattfand, in diesem Maße nicht 
weiter fortschreiten kann (statt vieler Hendricks et  al. 
2017). Als Konsequenz hieraus wurde 2002 die »Deut-
sche Nachhaltigkeitsstrategie« entwickelt mit dem Ziel, 
die Flächeninanspruchnahme auf 30 ha/Tag zu redu-
zieren. Dies war eine ambitionierte Vorgabe, zumal der 
sog. Flächenverbrauch in den Jahren 1993 bis 2003 noch 
ca.  120 ha/Tag betrug. Ab diesem Zeitpunkt wurde die 
Inanspruchnahme neuer Flächen erfolgreich gesenkt, was 
zunächst in größeren Schritten gelang, dann aber immer 
schwieriger wurde und letztlich zur Erkenntnis führte, 
dass das Ziel in diesem Zeitrahmen nicht realisierbar 
war. Durch eine Neuauflage der Nachhaltigkeitsstrategie 
im Jahr 2016 (Bundesregierung 2016) – auch ausgelöst 
durch die »Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwick-
lung« der Vereinten Nationen – wurden die Ziele neu 
formuliert. Mit gleichzeitiger Änderung der Erhebungs-
grundlagen ist es nunmehr Ziel, den Flächenverzehr bis 
zum Jahr 2030 auf unter 30 ha/Tag zu begrenzen.

Die Ursachen der Flächeninanspruchnahme sind 
vielfältig und korrelieren mit den Ansprüchen an den 

ländlichen Raum. Abb.  1 
vermittelt eine bildliche 
Übersicht über die funk-
tionalen Anforderungen 
an die ländlichen Regio-
nen, wobei die land- und 
forstwirtschaftliche Nut-
zung einen Anteil von ca. 
80 % an der Gesamtfläche 
in Deutschland hat.

Kann die Landentwicklung einen Beitrag zur  
Reduzierung des Flächenverbrauchs von  
landwirtschaftlichen Flächen leisten?

Jörg Fehres

Siedlung und
Infrastruktur

(für 50 Mio. EW)

Nahrungsmittel und
Rohstoffe (Holz)

Regenerative 
Energien 

Arten-/Natur- und
Landschaftsschutz

(Ökologie)

Freizeit und 
Erholung

Ressourcen/Risiken
Wasserversorgung und -qualität/

HochwasserschutzKlimawandel

Abb. 1: 
Multifunktionale  
Ansprüche an den  
ländlichen Raum

DOI 10.12902/zfv-0325-2020340 zfv   6/2020   145. Jg.

Fachbeitrag Fehres, Kann die Landentwicklung einen Beitrag zur Reduzierung des Flächenverbrauchs …



An den ländlichen Raum werden multifunktionale An-
sprüche gestellt. Allgemein soll er eine Ausgleichsfunk-
tion für die besiedelten Gebiete übernehmen und gilt als 
die Basisressource für gesunde Luft, Wasser und Boden. 
Ferner soll der ländliche Raum auch ökologische Flächen 
für den Arten-, Natur- und Landschaftsschutz vorhalten, 
die nicht zuletzt aufgrund des dramatischen Artenrück-
gangs noch vergrößert werden sollen.

Ländliche Räume werden in den letzten Jahrzehnten 
vermehrt durch offensive Werbung von Regionen für 
den Tourismus entdeckt, was aktuell durch die Corona-
Pandemie zu einer vermehrten Nachfrage als Wohn- und 
Arbeitsstandort führt. Bedeutsamer Faktor dafür ist, dass 
die ländlichen Regionen über eine Grundinfrastruktur 
verfügen, zu der auch ein intaktes Wirtschaftswegenetz 
für vielfältigste Zwecke der landschaftsgebundenen Er-
holung und Freizeitgestaltung gehört. Hiervon profitie-
ren auch die landwirtschaftlichen Betriebe mit Übernach-
tungs-, Gastronomie- und Selbstvermarktungsangeboten.

Eine weitere lukrative Quelle der Einkommensdiversi
fizierung ist die Nutzung von landwirtschaftlichen Flä-
chen zur Energiegewinnung. Neben dem Braunkohle-
abbau kommen im Rahmen der Energiewende vermehrt 
Flächenbereitstellungen für Solar- und Windenergie so-
wie die Biomasseproduktion hinzu. Dies stärkt zwar die 
Einkommenssituation der Betriebe, hat aber starken Ein-
fluss auf den Bodenmarkt und die Bodenpreise. So bewe-
gen sich die Bodenpreise im Bereich von Windkraftanla-
gen oft auf dem Niveau der Preise für Bauerwartungsland. 
Es kann bezweifelt werden, ob tatsächlich die für Wind-
kraftanlagen benötigten Flächen, für die vielfach Nut-
zungsverträge über eine Dauer von nur 10  Jahren ab-
geschlossenen werden, höhere Bodenwerte rechtfertigen. 
Denn in die Bodenwerte sind in der Regel nur nachhaltig 
erzielbare Wertsteigerungen einzurechnen, sodass sich 
bei einer Windkraftnutzung eher eine Berücksichtigung 
des Nutzungsrechts als besonderes objektspezifisches 
Grundstücksmerkmal durch Ermittlung der Verzinsungs-
rendite bezogen auf die Laufzeit der Verträge anbietet.

Der ländliche Raum dient ferner als Ressource für die 
Versorgung mit gesundem Trinkwasser, aber auch als 
Präventionsraum für den Hochwasserschutz. Diese An-
forderungen werden durch die europäische Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) in der politischen Bedeutung mit 
Handlungsvollzug gestärkt (BMU 2011). Neben den ge-
planten Hochwasserretentionsräumen, z. B. entlang des 
Rheines, sind es gerade die zahlreichen Binnengewässer, 
die durch naturnahen Rückbau oder gewässerbegleiten-
de Uferstreifen sowohl der ökologischen Aufwertung als 
auch dem Hochwasserschutz dienen sollen. Dies ist im 
Zeichen des Klimawandels mit steigenden Regeninten-
sitäten besonders bedeutsam. Auch hierfür werden vor-
nehmlich landwirtschaftliche Flächen in Anspruch ge-
nommen.

Im ländlichen Raum leben in mittleren und kleineren 
Städten sowie den vielen Dörfern ca. 50 Mio. Menschen. 
Der Anspruch an möglichst großen Hausgrundstücken 

ist trotz der strategischen Neuausrichtung »Innen- vor 
Außenentwicklung« nach wie vor sehr hoch. Neue Bau-
gebiete werden immer noch auf ehemaligen landwirt-
schaftlichen Flächen ausgewiesen, wobei die Kompensa-
tionsverpflichtungen meistens außerhalb der Baugebiete 
umgesetzt werden und zu einem zusätzlichen Verlust von 
landwirtschaftlichen Flächen führen.

Der Trend »auf dem Land wohnen, aber in der Stadt 
arbeiten« gewinnt verstärkt durch die Corona-Krise eine 
zunehmende Bedeutung. Voraussetzungen sind die Si
cherstellung einer guten Breitbandversorgung in Ver-
bindung mit neuen Arbeitsmodellen (Home-Office, Co- 
working Space) und eine gute Ausstattung der Daseins-
vorsorge. Dieser Trend wird wahrscheinlich auch nach der 
Corona-Krise anhalten und könnte sogar den Zuzug in 
ländliche Regionen verstärken. Dennoch wird es auch in 
Zukunft einer Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum 
bedürfen, zumal das Verkehrsaufkommen nach den Prog-
nosen noch weiter wachsen wird. Neben dem Straßenbau 
könnte der Schienenbau wieder an Bedeutung gewinnen. 
So gibt es vermehrt Planungen, stillgelegte und teilwei-
se umgenutzte Bahnstrecken wieder zu reaktivieren und 
neue S‑Bahnlinien zur Anbindung des weiteren Umlan-
des an die Städte zu bauen. Auch für diese Verkehrsinfra
struktur wird Land zum Bau der Anlagen und in etwa  
gleichem Umfang für Ausgleichsmaßnahmen benötigt.

Abb. 2 gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand 
der Flächeninanspruchnahmen bezogen auf deren Ver-
ursacher. Prozentual haben die Siedlungsflächen deutlich 
den höchsten Anteil, gefolgt von den Verkehrsflächen.

2	 Folgen der Flächeninanspruchnahmen

2.1	 Zustandsbeschreibung des ländlichen Raums 
und der Landwirtschaft

Die oben geschilderten Ursachen der vielfältigen Flä-
cheninanspruchnahmen führen in überwiegendem Maße 
zu einem Verlust an landwirtschaftlichen Nutzflächen. 
Landwirtschaftliche Flächen haben derzeit einen Anteil 
von knapp über 50 % an der Gesamtfläche im Bundes-
gebiet, der aber voraussichtlich weiter schrumpfen wird. 
Deshalb fordern die landwirtschaftlichen Organisationen 
diese Entwicklung zu stoppen, zumindest jedoch de-
ren Dynamik zu reduzieren. Eine der vorgeschlagenen 
Empfehlungen ist, landwirtschaftlichen Flächen in den 
Raum- und Regionalplänen eine Schutzfunktion als Vor-
rangflächen einzuräumen. Hierdurch soll in Anlehnung 
an die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 
für Natur und Landschaft letztlich bewirken werden, dass 
auch den landwirtschaftlichen Flächen bei Planungs-
vorhaben eine höhere Abwägungspriorität eingeräumt 
wird. Dies ist teilweise schon erfolgt oder wird bei der 
Neuaufstellung der Pläne intensiv diskutiert. Dennoch 
ist es nicht unproblematisch und führt auch innerhalb 
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der Landwirtschaft zu einem kontroversen Meinungsbild. 
Es sind Fragen zu diskutieren, welche Kriterien bei der 
Ausweisung solcher Vorrangflächen anzuwenden sind. 
Zunächst war unstrittig, dass besonders gute und er-
tragsreiche Böden dazu gehören, die allerdings nur in be-
stimmten Regionen vorkommen. Weitere Kriterien könn-
ten sein, die Bedeutung der Landwirtschaft im regionalen 
Bezug zu bewerten oder die landwirtschaftliche Nutzung 
im Kontext der Erhaltung und Verbesserung des Öko- 
systemschutzes zu sehen. Auch Aspekte der Nachhal-
tigkeit spielen eine Rolle, z. B. ob sich Böden für klima- 
robuste Anbauarten eignen. Unabhängig vom gefunde-
nen Ergebnis wird eine solche Ausweisung eine Polari-
sierung innerhalb der Landwirtschaft hervorrufen, denn 
die vermeintlich »Begünstigten werden geschützt, die an-
deren geopfert«.

In der Landwirtschaft selbst findet seit Gründung 
der Bundesrepublik ein dramatischer Strukturwandel 
statt. Während es nach dem zweiten Weltkrieg (1949) 
in Deutschland insgesamt noch rd. 2,4  Mio. landwirt-
schaftliche Betriebe mit fast 8 Mio. Erwerbstätigen gab, 
sind diese bis zum Jahr 2019 auf rd. 266.000 Betriebe 
mit weniger als 600.000 Beschäftigten gesunken. Dies 
führte jedoch nicht zu Flächenaufgaben, sondern die Be-
triebe wuchsen in Westdeutschland beständig auch durch 
Anpachtung von Flächen, deren Anteil inzwischen bei  
rd. 60 % an der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt. 

Heute beträgt die durchschnittliche Betriebsgröße in 
Deutschland 62 ha (DBV 2019). Bedingt durch das Erb-
recht (Realteilung und Anerbenrecht) und die unter-
schiedlichen historischen Entwicklungen in West- und 
Ostdeutschland gibt es jedoch große regionale Unter-
schiede bei den Betriebsstrukturen. Durch die Zwangs-
kollektivierung in der früheren DDR wurden die Flächen 
zu rd. 90 % durch die Landwirtschaftlichen Produk-
tionsgenossenschaften (LPGen) mit einer durchschnitt-
lichen Größe von rd. 5.000 ha bewirtschaftet. Durch das 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) wurden die 
LPGen nach der Wende aufgelöst und wieder privatisiert. 
Meist entstanden daraus Agrargenossenschaften oder 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die heute eine 
durchschnittliche Betriebsgröße von rd. 800 ha haben 
und auf über der Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche 
wirtschaften. Fast ein Viertel der LF entfällt auf Perso-
nengesellschaften meist in Form einer GbR mit einer 
durchschnittlichen Größe von 375 ha und das restliche 
Viertel auf bäuerliche Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe.

Im Zeitraum seit Kriegsende wuchsen die Erlöse für 
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse kaum. Es sind Cent-
Beträge, die bei den Landwirten für Grundnahrungsmittel 
wie Brot, Wurst, Milch und Fleisch als Erlös verbleiben. 
Dies kann nicht allein mit dem ständig wachsenden Me-
chanisierungsgrad erklärt werden, obgleich noch im Jahr 
1949 ein Landwirt 10 Menschen versorgte, während es 

Abb. 2: Flächeninanspruchnahmen und deren Verursacher
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heute rd. 150 Personen sind. Die Ursache liegt vielmehr 
in der viel kritisierten gemeinsamen Agrarpolitik der EU 
mit ihren sog. zwei Säulen, der ersten Säule mit den Di-
rektzahlungen und der zweiten Säule mit den Struktur-
förderprogrammen zur Stärkung der ländlichen Räume. 
Nur durch diese Direktzahlungen findet eine flächende-
ckende Landbewirtschaftung statt. Dennoch ist die Frage 
virulent, warum die EU in diesem Maße fördert, zumal 
die Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft einen Anteil 
von nur 0,9 % an der gesamten Volkswirtschaft hat. We-
sentliches Motiv und politische Begründung ist die Ver-
gütung der gesellschaftsrelevanten Leistungen zur Pflege 
und zum Erhalt der Kulturlandschaft.

2.2	 Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und 
die Bodenpreise

Unabhängig von der Förderung versuchen die landwirt-
schaftlichen Betriebe weiter zu wachsen und zusätzlich 
weitere Einkommensquellen zu generieren. Einige dieser 
Einkommensquellen sind bereits oben genannt. Eben-
so gibt es Aktivitäten in der Mitwirkung bei der Land-
schaftspflege, oder Betriebe suchen ihren Erfolg in der 
Umstellung auf ökologische Landwirtschaft, deren Anteil 
bei ca. 10 % im Bundesdurchschnitt liegt. Für die Vergrö-
ßerung der Betriebsflächen ist man bereit, hohe Preise zu 
zahlen. Diese liegen oft über dem Deckungsbeitrag, also 
dem Saldo zwischen Erlös und betrieblichem Aufwand. 
Schon lange orientieren sich die Bodenpreise nicht mehr 
vornehmlich an der Ertragsfähigkeit des Bodens. Dies 
ist auch eine Folge der angesprochenen europäischen 
Agrarförderung durch Direktzahlungen. Bis in die frühen 
1980er Jahre erfolgte die EU‑Förderung produktbezogen 
mit Garantiepreisen. Es entstanden die sog. »Butterberge 
und Milchseen«. Die EU hat dann schrittweise die Förde-
rung bezogen auf die Fläche umgestellt, zunächst über 
eine unterschiedlich hohe Acker- und Grünlandprämie, 
später in Form einer einheitlichen Flächenprämie. Die 
derzeitige Förderung erfolgt durch eine Betriebsprämie, 
die auf die Betriebsfläche referenziert ist, aber ökolo
gische Leistungen zusätzlich vergütet. Damit wird der 
Bodenpreis von der produktbezogenen Ertragsfähigkeit 
entkoppelt.

Die landwirtschaftlichen Betriebe treten selbst als 
Konkurrenten beim Kauf der immer knapper werdenden 
landwirtschaftlichen Flächen auf. Dies führt zur Steige-
rung der Bodenpreise und ist besonders gut nachweis-
bar in Gebieten, in denen vor allem ausgelöst durch 
Planungsvorhaben eine große Nachfrage nach landwirt-
schaftlichen Flächen besteht. Zwar profitiert der Landwirt 
zunächst beim Grundstücksverkauf von den bei Bauland-
ausweisungen höheren Verkehrswerten, kann diesen Er-
lös bis auf einen Freibetrag aber nicht nachhaltig sichern. 
Denn durch den Verkauf von landwirtschaftlichen Flä-
chen werden die Werte steuerrechtlich vom Betriebs- in 
das Privatvermögen überführt, was zu einer erheblich 

höheren Steuerlast führt. Um dies zu vermeiden, muss 
der Verkaufserlös innerhalb einer Übergangsfrist wieder 
in betriebliche Grundstücksankäufe reinvestiert werden. 
Dadurch bedingt besteht die Bereitschaft, wesentlich hö-
here Preise für landwirtschaftliche Flächen zu zahlen.

Viele Kommunen betreiben eine aktive Bodenpolitik 
durch Erwerb von Flächen, die sie als Kompensations-
flächen aktuell oder für spätere Ausweisungen neuer 
Siedlungsflächen benötigen. In stärker überplanten Räu-
men sind auch noch andere Vorhabenträger beim Flä-
chenerwerb tätig und treten nicht selten als gegenseitige 
Konkurrenten auf. Hier ist es dringend geboten, diese 
Aktivitäten zu koordinieren, weil letztlich der Steuerzah-
ler die Mehrkosten aus dem Konkurrenzkampf zu zah- 
len hat.

Bedingt durch die Finanzkrise wird überschüssiges 
Geld nicht mehr nur in herkömmliche Spareinlagen in-
vestiert. Eine stetig wachsende Nachfrage besteht daher 
bei der Anlage in Immobilienfonds. Diese Nachfrage 
kann kaum noch befriedigt werden, zumal die hohen Im-
mobilienpreise bei Gebäuden die Renditen stark schmä-
lern. Als Folge davon haben sich auch Immobilienfonds 
für landwirtschaftliche Grundstücke etabliert. Seit der 
Finanzkrise im Jahr 2007 sind die Preise für landwirt-
schaftliche Flächen um ca. 190 % gestiegen. Es gibt daher 
Initiativen durch Gesetzesänderungen die Spekulation 
mit landwirtschaftlichen Flächen durch Finanzinvestoren 
zu verbieten.

Die geschilderten Entwicklungen führen dazu, dass 
der Bodenmarkt bei den knapper werden landwirtschaft-
lichen Flächen, die allein im Zeitraum von 1992 bis 2016 
um ca. 1,25  Mio.  ha zurückgegangen sind, stärker sti-
muliert wird. Dies zeigt sich in einem angespannten Im-
mobilienmarkt bei landwirtschaftlichen Grundstücken 
und den sehr stark steigenden Bodenpreisen (Abb. 3). Die 
Grafik zeigt Durchschnittswerte. So können nach den Er-
fahrungen des Autors in Räumen, in denen durch ver-
schiedene Planungsvorhaben ausgelöst eine hohe Nach-
frage besteht, Preisspitzen von ca. 10 Euro/m2 erreicht  
werden.

Abb. 3: Steigerung der Bodenpreise für landwirtschaft-
liche Flächen
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3	 Hilfestellung durch Landentwicklung?

3.1	 Angebote der Landwicklung

So vielfältig die Ursachen für die Flächeninanspruch-
nahmen sind, um so variabler müssen die Strategien zur 
Minderung eingesetzt werden. Es wurde schon erwähnt, 
dass der Raum- und Bauleitplanung hierbei eine zentra-
le Rolle zukommt, indem noch mehr das Gebot der In-
nenentwicklung vor der Außenentwicklung angewendet 
wird. Bei der Problemlösung können die Landentwick-
lungsverwaltungen der Länder mithelfen, denn auch sie 
verfügen über entsprechende Planungsinstrumente. Auf 
regionaler Ebene können die im Zusammenhang mit den 
LEADER-Regionen (Liaison Entre Actions de Développe-
ment de l’Économie Rurale) zu erarbeitenden Regionalen 
Entwicklungskonzepte (REK) die Thematik behandeln und 
in den LEADER-Prozessen als Handlungsfelder für die 
Umsetzungsaktivitäten mit aufnehmen. Zusätzlich haben 
viele Landentwicklungsverwaltungen auch die Förde-
rung von Dorfentwicklungskonzepten in ihrem Portfolio, 
bei denen in einem mehrstufigen, partizipativen Prozess 
insbesondere unter Beteiligung der ortsansässigen Be-
völkerung Pläne für eine nachhaltige Entwicklung er-
arbeitet werden. Schon seit einigen Jahren werden in den 
Dorfentwicklungsplänen auch die Themen »Baulücken«, 
»Leerstände« und »Neuausweisung von Bauflächen« in-
tensiv behandelt. Gerade in ländlich geprägten Dörfern 
gibt es neben den Baulücken auch viele durch den Struk-
turwandel in der Landwirtschaft ungenutzte Gebäude, die 
umgenutzt werden können, aber auch durch Abriss und 
Neubebauung lassen sich Neuausweisungen von Bauflä-
chen vermeiden (Kötter und Voß 2020a, b).

3.2	 Ländliche Bodenordnung

Neben den oben genannten Planungs- und Fördermög-
lichkeiten verfügen die Landentwicklungsverwaltungen 
traditionell über die Instrumente der ländlichen Boden-
ordnung. Noch bis in die 1980er Jahre wurde die Flur-
bereinigung vornehmlich zur Strukturverbesserung in 
der Landwirtschaft eingesetzt, obwohl das FlurbG gera-
de durch die Novellierung von 1994 nochmal erweitert 
wurde hin zu einem integraleren Ansatz bei der Neuord-
nung ländlicher Gebiete. Die ländliche Bodenordnung 
beinhaltet ein nachhaltiges Flächenmanagement, indem 
Flächen großräumig und kostengünstig erworben wer-
den können, um sie dann formgerecht in den benötigten 
Lagen bereitzustellen. So werden Landnutzungskonflikte 
gelöst und gleichzeitig nennenswerte Beiträge zur Redu-
zierung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 
Flächen geleistet (Fehres und Thomas 2020). Daher sollen 
die fünf Verfahrensarten nach dem FlurbG im Folgenden 
kurz in ihren wesentlichen Zielsetzungen beschrieben 
und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten zur zielgerichteten 
Problemlösung analysiert werden.

3.2.1	 Das Regelverfahren

Das Regelverfahren nach § 1 i. V. m. § 4 FlurbG verfolgt 
die vielfältigsten Ziele mit einem integralen Ansatz der 
Neuordnung. In erster Linie soll aber eine Strukturver-
besserung in der Land- und Forstwirtschaft erreicht wer-
den. Es können auch Flächen in geringem Umfang für 
öffentliche Zwecke im Sinne der Förderung der Landent-
wicklung bereitgestellt werden. Dennoch müssen die ag-
rarstrukturellen Vorteile eindeutig überwiegen. Durch die 
Neuordnung der Grundstücke können auch Effekte zur 
Reduzierung von Flächeninanspruchnahmen durch die 
zweckentsprechende Gestaltung der neu ausgewiesenen 
Flächen erzielt werden. Dies sind gewollte Nebeneffekte, 
aber nicht primäre Zielsetzungen des Regelverfahrens.

3.2.2	 Der freiwillige Landtausch

Der freiwilliger Landtausch nach den §§ 103a ff. FlurbG 
ist der einfachste und schnellste Weg einer Grundstücks-
neuordnung. Da die Einvernehmlichkeit aller Tausch-
partner zwingende Voraussetzung ist, wird ein freiwilli-
ger Landtausch bei größeren Neuordnungsgebieten kaum 
umzusetzen sein. Zwar ist eine Vermessung zur Anpas-
sung der Tauschflächen nicht ausgeschlossen, sollte aber 
im Umfang geringfügig bleiben. In der Regel sollen aus 
Gründen der Agrarstrukturverbesserung oder des Natur-
schutzes und der Landespflege nur bestehende Flurstücke 
ausgetauscht werden. Ein zusätzliches Manko ist, dass 
beim freiwilligen Landtausch der einfache Erwerb von 
Flächen nach § 52 FlurbG nicht möglich ist (Wingerter 
und Mayr 2018, § 103b, Rd.‑Nr. 5). Gerade durch Land-
abfindungsverzichtserklärungen können aber betrieblich 
aufgegebene Flächen erworben und zweckgebunden zur 
Deckung von Landbedarfen ausgewiesen werden.

3.2.3	 Das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren

Eine andere Möglichkeit, eine schnelle Neuordnung her-
beizuführen, ist das beschleunigte Zusammenlegungsver-
fahren nach §§ 91 ff. FlurbG. Das Verfahren verfolgt die 
gleichen Ziele wie der freiwillige Landtausch, eignet sich 
aber für größere meist geschlossene Gebiete, in denen 
es in der Regel keiner neuen oder keiner wesentlichen 
Änderung bestehender gemeinschaftlicher Anlagen nach 
§ 39 FlurbG bedarf. Durch den Austausch ganzer Flurstü-
cke sollen größere zusammenhängende Nutzungseinhei-
ten entstehen. Dadurch offenbaren sich die Schwächen 
bei der Lösung der hier diskutierten Problematik. Das 
Verfahren ist nicht geeignet, Landbedarfe zu decken oder 
durch Planungen verursachte Nachteile in der Flächen-
gestaltung zu beheben. Zusätzlich kann durch die Aus-
weisung von öffentlichen Flächen die nach dem FlurbG 
zu garantierende Zuwegung verloren gehen. Eine Ände-
rung oder zusätzliche Anlage von ländlichen Wegen ist 
im beschleunigten Zusammenlegungsverfahren nur sehr 
bedingt möglich.
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3.2.4	 Die Unternehmensflurbereinigung

Die sog. Unternehmensflurbereinigung nach §§ 87 ff. 
FlurbG ist die prädestinierte Verfahrensart zur Bereitstel-
lung von öffentlich benötigten Flächen in großem Um-
fang im ländlichen Raum. Neben dem Zweck der voll-
ständigen Flächenbereitstellung ist es gleichrangiges 
Ziel, die durch die Flächenbereitstellung in bestimmter 
Lage verursachten landeskulturellen Schäden zu besei-
tigen. Durch die Neugestaltung der Grundstücke werden 
die sonst entstehenden An- und Durchschneidungen ver-
mieden, sodass nach Möglichkeit keine nicht nutzbaren 
Teilflächen verbleiben. Allein dadurch wird ein zusätz-
licher Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen ver-
mieden.

In den meisten Unternehmensflurbereinigungen ge-
lingt es, den Flächenbedarf für die Infrastrukturmaßnah-
me aufzubringen, ohne die gesetzlich mögliche anteilige 
Flächenenteignung der Verfahrensbeteiligten zu bean-
spruchen. Das mögliche Ausmaß der Flächenenteignung 
darf nur geringfügig sein und zu keinen Existenzgefähr-
dungen führen. In Zeiten knapper werdender landwirt-
schaftlicher Flächen ist die Vermeidung einer noch so ge-
ringen Flächenaufbringung von großem Wert. Durch die 
bereits erwähnte und überwiegend angewandte Möglich-
keit des Flächenerwerbs durch Landabfindungsverzichts-
erklärungen können Flächen großräumig und damit zu 
günstigeren Preisen erworben und in die benötigte Lage 
getauscht werden. Dies führt zur Existenzsicherung der 
auf die Betriebsflächen angewiesenen anderen Betriebe, 
deren Flächen zur Deckung des Landbedarfs somit nicht 
benötigt werden.

Auslöser von Unternehmensflurbereinigungen sind 
Planfeststellungsverfahren von flächenintensiven Infra-
strukturmaßnahmen, zu deren Flächenbeschaffung die 
Enteignung zulässig ist. Integraler Bestandteil der Plan-
feststellung sind nicht nur die anlagenbezogenen Flächen, 
sondern auch die zur Kompensation des Eingriffs in Na-

tur- und Landschaft durchzuführenden Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, die nicht selten den Flächenumfang 
der eigentlichen Anlageflächen haben. Vielfach werden 
diese Kompensationsmaßnahmen entlang der Trassen 
von Infrastrukturanlagen geplant, oft auch in Lagen, in 
denen unwirtschaftliche Restflächen entstehen oder der 
Maßnahmenträger eine bessere Chance bei der Realisie-
rung sieht. Obwohl dies mit den Landschaftsbehörden ab-
zustimmen ist, wird von deren Seite nicht selten beklagt, 
dass kleinflächige Insellösungen ohne Biotopverbund 
entstehen. In Unternehmensflurbereinigungen können in 
Abstimmung mit dem Maßnahmenträger und den Land-
schaftsbehörden optimalere Lösungen gefunden werden.

Das Beispiel des Neubaus der ICE-Schnellstrecke zwi-
schen Köln und Frankfurt verdeutlicht diese Möglichkeit 

der Verlegung von Kompensationsflächen im 
Rahmen der dort für den Schienenbau durch-
geführten fünf Unternehmensflurbereinigun-
gen auf nordrhein-westfälischem Gebiet. Die 
zunächst entlang der neuen ICE-Trasse ge-
planten Ausgleichsmaßnahmen wurden so-
wohl von der Landwirtschaft wegen ihrer die 
Bewirtschaftung störenden Lage kritisiert, als 
auch vom amtlichen und ehrenamtlichen Na-
turschutz, die eine großflächige Ausweisung 
im Bereich der Flussaue der Sieg bevorzugten. 
In enger Abstimmung mit dem Planungsträger 
und der zuständigen Flurbereinigungsbehörde 
wurden diese Kompensationsflächenauswei-
sungen durch Änderung der Planfeststellung 
in die gewünschte Lage verlegt, nachdem die 
Flurbereinigungsbehörde vorher geprüft und 
zugesichert hatte, dass sie die Flächen bereit-
stellen kann. Abb. 4 veranschaulicht den Er-

folg der Verlegung. Die großflächige Ausweisung in der 
Siegaue schont nicht nur die Inanspruchnahme wertvol-
ler landwirtschaftlicher Flächen, sondern optimiert den 
ökologischen Wert der Auenbereiche. Dies kann bereits 
als Vorgriff auf Umsetzungsmaßnahmen der aktuellen 
WRRL gesehen werden, da in diesem Bereich keine wei-
teren Maßnahmen an der Sieg geplant und realisiert wer-
den müssen (Fehres 2015a).

Das Beispiel kann als »Blaupause« dienen, wie in ähn-
lichen Fällen in Unternehmensflurbereinigungen durch 
ein nachhaltiges Flächenmanagement Kompensations-
verpflichtungen gesteuert ausgewiesen werden können. 
Die dadurch erreichten Effekte sind die Reduzierung 
der Inanspruchnahme wertvoller landwirtschaftlicher 
Flächen und Mehrwertgenerierungen einer vergrößer-
ten Flächenausweisung in ökologisch und auch wasser-
wirtschaftlich optimaleren Lagen. Einschränkend für die 
Anwendung muss darauf hingewiesen werden, dass die 
Vorgehensweise zunächst nur Unternehmensverfahren 
betrifft. Hinzu kommt, dass die Steuerung der Kompen-
sationsflächenausweisung nur für das oder die Unterneh-
men zu deren Gunsten das Verfahren nach § 87 FlurbG 
eingeleitet wurde, möglich ist.

Abb. 4: Verlagerung und Arrondierung von Kompensationsflächen
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3.2.5	 Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren nach § 86 
FlurbG verfolgt grundsätzlich die gleichen Ziele, wenn 
auch weniger komplex und nicht so integral wie das Re-
gelverfahren. Zur Vereinfachung und Beschleunigung 
können einzelne Verfahrensschritte entfallen oder zu-
sammengefasst werden. Im § 86 Abs. 1 Nrn. 1 – 4 FlurbG 
werden exemplarisch Einleitungsgründe für die Durch-
führung des Verfahrens aufgezählt. Nach § 86 Nrn. 1 
und  2 waren schon immer Fremdplanungen Auslöser 
für die Durchführung eines vereinfachten Flurbereini-
gungsverfahrens. In der Gesetzesnovellierung von 1994 
kam die Auflösung von Landnutzungskonflikten hinzu, 
ohne jedoch näher zu definieren, aufgrund welcher Art 
von Planungen Landnutzungskonflikte ausgelöst werden 
(Fehres 2014b). Bedingt durch ansteigende Planungsvor-
haben im ländlichen Raum, bei denen die Voraussetzun-
gen für eine Unternehmensflurbereinigung nicht gegeben 
sind, wird in Fachkreisen vermehrt, teilweise kontrovers 
darüber diskutiert, unter welchen Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen ein Verfahren nach § 86 Abs. 1 
Nrn. 1 und 3 FlurbG möglich ist (Thiemann 2008a – c und 
2017, Thomas 2009, Weiß 2008). Es dürfte unbestritten 
sein, dass in jedem Fall die wertgleiche Landabfindung 
garantiert sein muss und bei der Realisierung nur von 
Fremdplanungen keine Landbeiträge nach § 47 FlurbG 
und Kostenbeiträge nach § 19 FlurbG zu Lasten der Be-
teiligten zulässig sind. Ebenso wenig kann in solchen 
Verfahren eine Bezuschussung aus Fördermitteln für den 
ländlichen Raum aus den durch Länder, den Bund oder 
die EU bereitgestellten Haushalten erfolgen.

Warum sollten bei Einhaltung dieser Prämissen keine 
vereinfachten Flurbereinigungsverfahren nur zur Reali-
sierung von Fremdplanungen durchführbar sein, zumal 

nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG z. B. städtebauliche Maß-
nahmen, naturnahe Gewässerentwicklungen, Natur- und 
Landschaftsschutz schon vor der Gesetzesnovelle als Ein-
leitungsgründe reichten. Man kann ergänzend argumen-
tieren, dass nahezu alle Fremdplanungen im ländlichen 
Raum überwiegend zu Eingriffen in die Agrarstruktur 
führen. Die überplanten Flächen werden der bisherigen 
Nutzung entzogen und stören in der geplanten Lage 
häufig die Bewirtschaftung. Die Vermeidung oder Ab-
milderung dieser Eingriffe dürfte im wohlverstandenen, 
objektiven Interesse der Beteiligten liegen und ist somit 
privatnützig. Im Rahmen der Bodenordnung können die 
benötigten Flächen von verkaufswilligen Teilnehmern 
über § 52 FlurbG erworben und in der benötigten Lage 
ausgewiesen werden. Dies ist in der Regel verbunden mit 
einer optimaleren Neugestaltung der Flächen, was so-
wohl der Landbewirtschaftung als auch den Planungen 
Dritter zugute kommt.

4	 Lösungsvorschlag für den Einsatz der 
vereinfachten Flurbereinigung zur  
Minderung der Flächeninanspruchnahmen

Die Erörterungen in Kap. 3 haben gezeigt, dass die länd-
liche Bodenordnung einen wichtigen Beitrag zur Redu-
zierung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen 
Flächen leisten kann, und wie Mehrwerte bei der Flä-
chenbereitstellung geschaffen werden können. Durch das 
folgende Beispiel, das auf einer konkreten Ausgangssitu-
ation ergänzt um weitere Annahmen beruht, soll der stra-
tegische Ansatz vertieft werden. Die in Abb. 5 skizzierte 
Darstellung veranschaulicht die Ausgangslage und kann 
ergänzend wie folgt beschrieben werden.

Vorratsflächen Gemeinde T: ca. 50 ha

Vorratsflächen Gemeinde B: ca. 38 ha

Vorratsflächen Gemeinde A: ca. 12 ha

Gewässerkorrridor für die 
Gewässerentwicklung der 
Sieg: ca. 190 ha

Autobahnverbreiterung mit 
Kompensationsverpflichtungen
Luftlinie ca. 1 km
Umfang: ca. 22 ha 

Verbreiterung BAB

Abb. 5: 
Prinzipskizze 
einer Ge-
wässerent-
wicklungs-
maßnahme 
im Zusam-
menhang mit 
anderen Pla-
nungsvorhaben 
und Flächen-
verlagerungen
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In einem wasserwirtschaftlichen Planfeststellungsver-
fahren nach § 68 i. V. m. § 71 WHG soll an der Sieg, einem 
Nebenfluss des Rheins, eine Gewässerentwicklungsmaß-
nahme durchgeführt werden. Hierfür soll ein begleitendes 
ländliches Bodenordnungsverfahren zur Beschaffung der 
für die Entfesselung des Flusses benötigten Flächen ein-
geleitet werden. Aufgrund der Planfeststellung ist sowohl 
eine Unternehmensflurbereinigung als auch ein verein-
fachtes Flurbereinigungsverfahren möglich und nach 
den obigen Analysen zielführend. In diesem sehr stark 
beplanten Raum soll zudem in mittelbarer Nähe eine be-
stehende Autobahn verbreitert werden. Im Rahmen des 
Erörterungstermins zur straßenrechtlichen Planfeststel-
lung werden Bedenken von Landwirten und den landwirt-
schaftlichen Stellen bezogen auf die entlang der Trasse 
geplanten Kompensationsmaßnahmen vorgebracht. Als 
Begründung wird genannt, dass die Ausgleichsflächen in 
der geplanten Lage für die landwirtschaftliche Nutzung 
wertvolle Flächen beanspruchen und auch die Bewirt-
schaftung stören. Zusätzlich haben drei Kommunen zur 
Bevorratung von später zu erwartenden Kompensations-
verpflichtungen für Bauflächenausweisungen sukzessiv 
in den vergangenen Jahren verstreut liegende landwirt-
schaftliche Grundstücke in diesem Raum erworben.

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage stellt sich 
die Frage, ob in einem ländlichen Bodenordnungsver-
fahren die verschiedenen Planungsvorhaben unterstützt 
werden können und ergänzend die Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen gemindert werden kann, 
letzteres insbesondere auch unter Berücksichtigung der 
Interessenslagen der Planungsträger und der am Pla-
nungsprozess beteiligten Stellen.

Die Lösungsmöglichkeiten lassen sich wie folgt skiz-
zieren: Nach den Voruntersuchungen und den Ausfüh-
rungen in Kap.  3 sind nur die Unternehmensflurberei-
nigung und das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren 
bei der Lösung zielführend.

Die Unternehmensflurbereinigung könnte im vor-
liegenden Fall zur Realisierung der wasserwirtschaftli-
chen Planung erfolgreich eingesetzt werden. Es ist auch 
denkbar, dass das Verfahren zusätzlich auch für die 
Straßenbauverwaltung angeordnet wird, um die Kom-
pensationsverpflichtungen in den Raumkorridor der 
Gewässerentwicklung zu verlegen. Durch eine großflä
chige Ausweisung des Gewässerkorridors werden zu-
sätzliche wertvolle Beiträge für die Landschaftsökologie 
geleistet, die beispielsweise teilweise durch die Verlage-
rung der Kompensationsmaßnahmen für die Autobahn 
genutzt werden können. Zur Verwaltung und Bilanzie-
rung der ökologischen Aufwertung kann die Einrichtung 
eines »Ökokontos« bei einem öffentlichen Träger sinnvoll 
sein. Nach § 16 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit den 
Landschaftsgesetzen der Länder können Kompensations-
maßnahmen auch vorgezogen realisiert werden. Basie-
rend auf zwischen der Straßenbau- und der Flurbereini-
gungsverwaltung zu treffenden Vereinbarungen müssten 
die Planfeststellungsunterlagen des Straßenvorhabens 

durch ein sog. »Deckblattverfahren« geändert und damit 
die Ausgleichsverpflichtungen in den Gewässerkorridor 
in die abgestimmte Lage verlegt werden. Ebenso sollte 
auch die Zustimmung zur veränderten Ausweisung von 
amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzstellen einge-
holt werden. Seitens der Flurbereinigungsbehörde sollte 
zudem sichergestellt werden, dass die Flächen zum be-
nötigten Zeitpunkt bereitstehen. Weitere Flächenver- 
lagerungen und die Nutzung von Flächenpotenzialen 
sind im Verfahren nach § 87 FlurbG aber nicht mög-
lich, weil nur für die im Einleitungsbeschluss genannten 
Unternehmensträger Flächen bereitgestellt werden dür-
fen (Fehres 2014a).

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren bietet 
einen größeren Handlungsspielraum für die Flächenbe-
reitstellung. Als Einleitungsgründe könnten nach § 86 
Abs. 1 Nr. 1 FlurbG Maßnahmen der Landentwicklung, 
des Städtebaus und der Gewässerentwicklung angeführt 
werden, in Verbindung mit § 86 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG, um 
die durch die Planungen verursachten Landnutzungskon-
flikte aufzulösen. Auf dieser Grundlage könnten sowohl 
die Flächen für die Gewässerentwicklung und die Kom-
pensationsverpflichtungen des Straßenbaus, als auch die 
von den Kommunen für Ausgleichsmaßnahmen bereits 
erworbenen Flächen im Gewässerkorridor konzentriert 
werden. Die Flurbereinigungsverwaltung hat im Vorfeld 
zu prüfen, inwieweit genügend Fläche für den gewünsch-
ten Landbedarf zur Verfügung steht oder im Laufe des 
Verfahrens noch erworben werden kann. Dies ist trans-
parent mit den Maßnahmenträgern zu erörtern, da eine 
Garantie für eine vollständige Flächenbereitstellung im 
Verfahren nach § 86 FlurbG nicht gegeben werden kann. 
Dennoch, so zeigen die Praxiserfahrungen, können die 
Anforderungen der Maßnahmenträger meist weitestge-
hend erfüllt werden, in der Regel problemloser und weni-
ger aufwendig als ohne begleitende Bodenordnung. Auch 
im hier skizzierten Fall verfügen die Maßnahmenträger 
über einen größeren Flächenpool, allerdings überwiegend 
nicht über Flächen in der benötigten Lage. Ferner bringt 
die Verlagerung der Flächen auch den Kommunen Vor-
teile, ebenso – wie aus schon besagten Gründen – der 
Landwirtschaft. Durch die verstreuten Insellagen mit 
teilweise schlecht geformten Grundstücken können die 
Kompensationsflächen auch wegen der Abstandswah-
rung zur landwirtschaftlichen Nutzung ökologisch nicht 
optimal beplant werden. Eine Verlagerung mit Arron-
dierung im Gewässerkorridor ermöglicht eine wesentlich 
bessere Gestaltung und liegt damit auch im grundsätz-
lichen Interesse des Naturschutzes. Dennoch sehen die 
für Natur- und Landschaftsschutz zuständigen Stellen 
ein solches Vorgehen nicht uneingeschränkt positiv. Ob-
wohl § 13 BNatSchG den Vorrang von Ausgleichs- vor 
Ersatzmaßnahmen aufgehoben hat, möchte man die 
Kompensationsverpflichtungen nicht nur auf bestimmte 
Teilräume beschränkt sehen, weil in landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Gebieten die Anlage neuer Biotope als 
ebenso wichtig erachtet wird. Mit der Verlagerung der  
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kommunalen Flächen stehen die ursprünglich erworbe-
nen Flächen als Austauschflächen im Rahmen der Bo-
denordnung für die bisher im Gewässerkorridor wirt-
schaftenden Betriebe zur Verfügung. So entsteht eine 
»Win-Win-Situation« für alle Beteiligten.

5	 Resümee und Schlussfolgerungen

Die Ausführungen und Beispiele zeigen, dass die Land-
entwicklung insbesondere mit den Verfahrensarten der 
Unternehmensflurbereinigung und der vereinfachten 
Flurbereinigung wirksame Beiträge zur Minderung der 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen leisten kann. Häufig gelingt es dabei, durch gezielt 
gesteuerte Flächenausweisungen auch Mehrwerte bei der 
Flächennutzung für unterschiedliche Interessen zu erzie-
len. Dies provoziert die Frage, warum die ländliche Bo-
denordnung nicht viel öfter zu diesem Zweck eingesetzt 
wird. Nach Auffassung des Verfassers ist den Planungs-
trägern die Flurbereinigung als wirksames Instrument 
für die Realisierung ihrer Planungsvorhaben zu wenig 
bekannt. Die ländliche Bodenordnung wird immer noch 
einseitig als nur der Land- und Forstwirtschaft Vorteile 
bringend wahrgenommen. Hier liegt es an den Landent-
wicklungsverwaltungen selbst, durch eine gezielte Infor-
mationspolitik auf die vielfältigen Möglichkeiten auf-
merksam zu machen.

Ein weiterer Grund liegt darin, dass die Maßnahmen-
träger ihre Planungsvorhaben einschließlich der Um-
setzung der Kompensationsverpflichtungen auch aus 
rechtlichen Gründen und wegen des zusätzlichen Ab-
stimmungsaufwands in der eigenen Hand behalten wol-
len (Fehres 2015b). Auch die für Natur- und Landschafts-
schutz zuständigen Stellen wünschen tendenziell keine 
Vermischung von unterschiedlichen Planungsvorhaben, 
weil sie glauben, dass ihre Belange bei getrennten Ver-
fahren besser berücksichtigt werden. Dennoch ist es ein 
gesamtgesellschaftliches und politisch programmiertes 
Anliegen, die Flächeninanspruchnahmen auf ein not-
wendiges Ausmaß zu reduzieren. Dafür müssen alle Mög-
lichkeiten eingesetzt werden und somit auch die länd-
liche Bodenordnung.
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